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1. Überlieferung
aus anlass der Gründung des herzog-

tums kurland und semgallen vor 450 Jahren 
ist mitau/Jelgava, die hauptstadt des zu fei-
ernden herzogtums, der Ort dieser tagung. 
mitau liegt nur 250 km luftlinie von wilna 
entfernt, jener stadt und residenz, in der 
1561 eine urkunde ausgestellt wurde, die 
als Pacta Subiectionis gleichsam zur Grün-
dungsurkunde des herzogtums wurde.2

es erscheint sinnvoll, die Gründungsur-
kunde des herzogtums an den anfang dieser 
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die 1561 in Wilna unterzeichneten Pacta subiectionis dokumentieren die unterwerfung 
des letzten Livländischen Ordensmeisters Gotthard kettler dem polnischlitauischen könig 
sigismund ii august und damit das rechtliche Ende altlivlands. doch gleichzeitig bedeu
tete dieser schritt den Geburtsakt für den südlichen teil der im Livländischen krieg unter
gegangenen konföderation und eine partielle aufrechterhaltung der früheren Rechte und 
machtstrukturen. die Pacta liefern eine getreue Widerspiegelung der sozialen und innen 
wie außenpolitischen Gegebenheiten sowie auch der vielschichtigen interessenlagen und 
verwicklungen zwischen verschiedenen Parteien in der mitte des 16. jahrhunderts (ehem. 
Livländischer Ordensmeister bzw. neuer Herzog, adel, Geistlichkeit, polnischer könig u.a.). 
die urkunde1 besitzt — zusammen mit dem ebenfalls 1561 unterschriebenen Privilegi
um sigismundi augusti — einen weitgehend staatskonstitutiven Charakter, indem sie nach 
preußischem vorbild zentrale Grundstrukturen und rechtliche voraussetzungen für das neu
gegründete Herzogtum kurlandsemgallen und dessen Bindung an die polnischlitauische 
krone festschreibt. des weiteren gibt sie in vielerlei Hinsicht aufschluss über das bereits 
im keim vorhandene konfliktpotenzial zwischen der neuen institution des Herzogs und der 
rechtlichen stellung des kurländischen adels. darüber hinaus lesen sich die Pacta subiec
tionis aus geschichtlicher Perspektive als ein Zeugnis der schwierigkeiten und teils unerfüllt 
gebliebenen Bestrebungen, wie z.B. der vorsatz kettlers, die territoriale Einheit altlivlands 
zu bewahren. 

tagung zu stellen. Dazu ist der Blick zunächst 
nach marburg zu richten, ins dortige herder-
institut und in sein archiv, die Dokumente-
sammlung (Dshi), wo die Pacta Subiectionis 
im Bestand „kurländische ritterschaft” auf-
bewahrt werden.3 

Die urkunde hat eine bewegte Überliefe-
rungsgeschichte, auf die hier nur kurz einge-
gangen werden kann: Überreicht an herzog 
Gotthard kettler 1561, wurde sie wohl in der 
zentralen Überlieferung des herzogtums auf-
bewahrt, wo sie aber im laufe des 19. Jhs. 
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irgendwann entfernt worden oder verloren 
gegangen sein muss.4 Jedenfalls gelang es 
erst heinrich Diederichs (1840–1914), dem 
bekannten historiker und lehrer am mitau-
er Gymnasium, diese urkunde wieder auf-
zufinden und zu erwerben. 1911 wurde sie 
zusammen mit seiner Bibliothek und seinen 
sammlungen von der kurländischen ritter-
schaft angekauft und dem 1902 neugeschaf-
fenen kurländischen landesarchiv in mitau 
übergeben, das von Oskar stavenhagen 
(1850–1930), einem bekannten schüler von 
Georg waitz in Göttingen, geleitet wurde. mit 
den Beständen dieses archivs gelangte die 
urkunde 1919 nach Deutschland, zunächst 
nach rostock, später ins Geh. staatsarchiv 
nach Berlin. kriegsbedingt wurde sie dann 
mit anderen kurländischen und preußischen 
Beständen in die Nähe von merseburg aus-
gelagert und von hier 1945 in die westlichen 
Besatzungszonen gebracht, bald schon nach 
marburg.5

2. Historischer rückblick,  
die Vorgeschichte

Diese urkunde hat wie alle urkunden 
eine vorgeschichte, deren abschluss sie bil-
det, und sie hat eine Nachgeschichte, eine 
wirkungsgeschichte. Beide sollen hier in der 
gebotenen kürze in den Blick genommen 
werden.

Die machtpolitische konstellation von 
bischöflichen territorien, Deutschordensland 
und einigen wenigen städten gehörte bereits 
zu den Grunddispositionen alt-livlands seit 
Bischof alberts Zeiten. im laufe des 14. und 
15. Jhs. kam ein weiterer machtfaktor hin-
zu: die vasallen der Bischöfe und des Deut-
schen Ordens. sie blieben über Generationen 
hinweg im lande, wurden bodenständige 
Familien und repräsentierten bald das Land. 
Gegenüber den meist landfremden angehöri-
gen des Deutschen Ordens und der Bistümer 
verstanden sie sich als die wahren vertreter 
des Landes. in der sich allmählich ausprä-
genden ständegesellschaft bildeten sie bald 

den adel, der seine eigenen interessen hatte 
und diese im großen mächtespiel zu wah-
ren suchte –– insbesondere in der Frage des 
landbesitzes, der anfänglich nur lehen war 
und den die vasallen/die adelsfamilien gern 
in persönliches eigentum umzuwandeln und 
zu vererben wünschten, und in der Frage der 
politischen mitwirkung an der landesverwal-
tung.

richten wir unseren Blick nun speziell auf 
das 16. Jh. Fünf Grundpfeiler gerieten in der 
ersten hälfte des 16. Jhs. ins wanken, auf 
denen die livländische Geschichte bis dahin 
geruht hatte:
1 die konfessionelle einheit durch die re-

formation und
2 die sich dadurch ergebende legitimati-

onskrise der Deutschordensherrschaft, 
3 die schwächung und der allmähliche 

ausfall der hanse, sowie
4 der für livland so wichtige Zusammen-

halt mit Preußen, der durch die umwand-
lung des Ordensstaates in ein weltliches 
herzogtum 1525 unterbrochen war, 
schließlich

5 die veränderung der außenpolitischen 
konstellation durch das erstarken des 
Großfürstentums moskau und seine 
„sammlung russischer erde”, wodurch 
plötzlich an der Ostgrenze livlands eine 
Großmacht entstand, wo man es bisher 
nur mit russischen teilfürstentümern zu 
tun hatte. Damit eng verbunden war das 
Problem des ausgreifens Polen-litauens 
nach russland hin, die in dem polni-
schen versuch kulminierte, in moskau 
die herrschaft zu übernehmen. Gleich-
zeitig wuchs die politische, militärische 
und wirtschaftliche relevanz der Frage, 
wer auf der Ostsee die vorherrschaft 
habe, was wiederum die neue Großmacht 
schweden auf den Plan rief. Die koordi-
naten des miteinanders oder Gegeneinan-
ders der Großmächte der damaligen Zeit 
hatten sich damit für die alt-livländische 
konföderation dramatisch verschlechtert.
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anfang des urkundentextes
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Ende des urkundentextes mit der unterschrift von sigismund august

siegel der urkunde: saRP: 
sigismund august Rex Poloniae 

mit dem Wappen des vereinigten 
Polen und Litauen 

vorderes deckblatt der urkunde mit dem handschriftlichen 
vermerk zu Heinrich diederichs (1840–1914)

die Pacta subiectionis, datiert: Wilna, 28. nov. 1561 
archivsignatur: dsHi 190 kurland v, 4,1 (mit freundlicher Genehmigung der 
kurländischen Ritterschaft)
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in dieser situation unternahm moskau um 
1500 einen versuch, livland zu schwächen 
oder gar schon in seine hand zu bekommen. 
Die russen griffen an, doch konnten die liv-
länder das russische heer 1502 am smolina-
see, südlich von Pleskau/Pskov, entscheidend 
schlagen und einen Frieden aushandeln. in 
dieser auseinandersetzung war der Ordens-
meister wolter von Plettenberg (gest. 1535) 
die alles entscheidende Persönlichkeit. er war 
im 16. Jh. der überragende politische und mi-
litärische kopf des Ordens. seinen Fähigkei-
ten war es zu danken, dass die Bischöfe und 
die städte der alt-livländischen konföderati-
on gemeinschaftlich mit dem Orden handel-
ten. hohes diplomatisches Geschick bewies 
Plettenberg dann vor allem im Friedensvertrag 
mit den moskowitern: Nach der schlacht am 
smolina-see handelte er einen Frieden aus, 
der mit verlängerungen bis 1551 hielt und 
livland eine lange atempause verschaffte, 
eine atempause freilich, in der sich die inne-
ren und äußeren Bedingungen für den Orden 
und für die konföderation weiter verschlech-
terten. Dies wurde offenbar, als die mosko-
witer unter ivan Groznyj (dem schrecklichen) 
nach ablauf des über 50-jährigen Friedens 
1558 den livländischen krieg begannen, der 
europaweit, vor allem auch in Deutschland, 
wahrgenommen wurde, ohne dass von kai-
ser und reich irgendeine hilfe gekommen 
wäre oder hätte kommen können.6 Binnen 
dreier Jahre wurde fast das ganze Überdün-
asche Land besetzt und verwüstet. Nur die 
südlichen regionen alt-livlands (kurland 
und semgallen), aber auch die beiden großen 
städte riga und reval blieben verschont. Die 
verwüstungen der vom krieg unmittelbar be-
troffenen Gebiete waren enorm: Zerstörungen, 
Plünderungen, Brandschatzungen, ermor-
dung oder wegführung/Deportation großer 
teile der Bevölkerung u.a.m. bedeuteten den 
bis dahin tiefsten einschnitt in der Geschichte 
alt-livlands. alle stände waren betroffen, vor 
allem traf es auch die angehörigen der mehr-
heitsvölker der esten und letten. 

unter dem machtvollen ansturm der 
russen brach die konföderation auseinan-
der. ihre teile suchten bei verschiedenen 
großen mächten schutz vor der russischen 
Bedrohung: Dänemark, schweden und Po-
len-litauen hatten sich schon Jahre zuvor 
an der Peripherie der baltischen region po-
sitioniert, um das erbe der ordensgeführten 
konföderation anzutreten und damit einen 
wesentlichen schritt auf dem wege zur Be-
herrschung der Ostsee zu machen. Für Po-
len-litauen galt zudem, dass die herrschaft 
über livland seine strategische situation in 
der großen auseinandersetzung mit moskau 
wesentlich verbesserte, ganz abgesehen da-
von, dass der Besitz livlands auch die mate-
riellen ressourcen Polen-litauens beträcht-
lich erweiterte. 

so entscheidend der russische angriff für 
den Zusammenbruch alt-livlands auch war, 
so gering war der Gewinn für moskau, der 
sich auf rund zwei Jahrzehnte unterschied-
lich intensiver Präsenz russischer truppen in 
teilen livlands beschränkte. territoriale Ge-
winne trugen dagegen Dänemark und schwe-
den davon; den größten anteil am erbe der 
konföderation hatte aber vor allem Polen-
litauen — und das für mehr als ein halbes 
Jahrhundert, auch wenn riga sich erst 1582 
unterwarf. schweden übernahm im Norden 
estland mit reval; Dänemark setzte sich im 
kurländischen Bistumsland, dem später so-
genannten Stift Pilten, und im Bistum Ösel-
wiek im Nordwesten fest. 

Polen-litauen konnte livland als direkten 
Besitz erwerben und die früheren Ordens-
gebiete westlich und südlich der Düna als 
lehnsherzogtum kurland und semgallen der 
krone Polen-litauen anschließen (ähnlich 
den vorgängen in Preußen 1525).

Gotthard kettler war der letzte livlän-
dische Ordensmeister. er unterstellte sich, 
die reste des Ordens sowie dessen vasallen 
Polen-litauen. kettler verhandelte mit si-
gismund august, dem könig von Polen und 
Großfürsten von litauen, und erreichte die 
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umwandlung des restlichen Ordensgebietes 
südlich der Düna in ein weltliches herzog-
tum, und er erreichte auch, dass er erster 
herzog von kurland wurde. Zudem gelang es 
kettler, zugleich erster statthalter des königs 
von Polen in livland zu werden — mit amts-
sitz im alten Ordensschloss in riga. Bedenkt 
man die geradezu aussichtslose lage des Or-
dens 1560/1561, musste das ergebnis der 
verhandlungen kettlers mit sigismund august 
als großer erfolg der livländer erscheinen. 
kettler, der letzte landmeister des Ordens, 
war nun herzog von kurland und polnischer 
statthalter in livland, herrschte also weiter-
hin über jene territorien, über die er schon 
als Ordensmeister geherrscht hatte — freilich 
ohne den nördlichen teil estland. so schien 
erreicht, was vertreter des livländischen Or-
denszweiges kettler noch am 10. september 
1561 für die verhandlungen in wilna mit auf 
den weg gegeben hatten: zu versuchen, „daß 
ew. Fürstl. Gnaden, so möglich ein herr aller 
ihrer lande bleiben möchten, und unser gnä-
diger landesfürst, denn wir keinen andern 
begehren”.7

am 28. November 1561 stellte der kö-
nig in wilna zwei urkunden aus, mit denen 
das schicksal der alt-livländischen konföde-
ration buchstäblich „besiegelt” wurde. Diese 
beiden urkunden markieren die erste große 
Zeitenwende livländischer Geschichte nach 
der „aufsegelung” in der Zeit um 1200. es 
handelte sich zum einen um das Privilegium 
sigismundi augusti mit Bezug auf livland; 
zum anderen um die Pacta Subiectionis mit 
Bezug auf kurland. Die Pacta regelten das 
verhältnis des adels zum neuen herzog und 
beider verhältnis zum könig von Polen und 
zum polnischen reichstag. 

während das Original des Privilegium si
gismundi augusti seit langem als verschollen 
gilt, hat sich, wie eingangs schon gesagt, im 
kurländischen ritterschaftsarchiv, heute in 
der Dokumentensammlung des herder-insti-
tuts marburg, das Original der Pacta Subiec
tionis erhalten.

Die Pacta widerspiegeln die politischen 
Gegebenheiten zum Zeitpunkt der abfassung: 
n wir erfahren von der bedrängten lage der 

livländer und von der Bereitschaft Polen-
litauens, den Bedrängten hilfe zu leisten, 
wofür allerdings, so der könig, deren un-
terwerfung nötig sei.

n wir erfahren weiter, dass der könig sei-
nen Gesandten Nikolaus radziwill, woje-
woden zu wilna, nach livland geschickt 
hatte, um die lage vor Ort kennenzuler-
nen und dem könig zu berichten.

n außerdem geht aus dem text hervor, dass 
Gotthard kettler als letzter Ordensmeister 
zusammen mit „abgeordneten von den 
ständen und städten, die reise [nach 
wilna] unternommen habe, um hier die 
verhandlungen zu führen”. es ist von „vie-
len und mannigfaltigen unterhandlungen” 
die rede, was sicher auf die schwierigen 
Fragen rückschlüsse zulässt, die zu klä-
ren waren.

n Der könig gibt freimütig zu, dass er für 
litauen alle Zusagen machen könne, dass 
er im Falle des königreichs Polen aller-
dings auf die Zustimmung des reichsta-
ges angewiesen sei — ein deutlicher hin-
weis auf die stellung des königs in Polen. 
sollte der reichstag nicht zustimmen, 
könne eben nur litauen den livländern 
hilfe leisten.

n ein anderes wichtiges Problem stellte 
sich Gotthard kettler und den livländern: 
Da sie bislang zu kaiser und reich ge-
hörten, vor allem aber auch zum Deut-
schen Orden im reich, könne ihnen aus 
der nunmehr vollzogenen unterwerfung 
unter Polen-litauen und aus der säkula-
risierung des livländischen Ordensstaa-
tes schaden entstehen. Der könig sagte 
deshalb zu, „bey seiner kaiserlichen ma-
jestät und den ständen des deutschen 
reiches [wie auch beim] meister des 
Deutschen Ordens in Deutschland„ zu in-
tervenieren, damit die unterwerfung den 
livländern diesen „nicht zum Nachteile 
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und schaden gereiche”, damit die reprä-
sentanten aus dem reich „sich geneigt 
finden lassen, diese nothwendig gewor-
dene unterwerfung zu billigen”. handel 
und wandel sowie der Besitz von Gütern 
im reich schienen gefährdet; vor allem 
fürchteten die livländer die verhängung 
der reichsacht, so dass sie in reichsan-
gelegenheiten nicht mehr hätten mitwir-
ken können.

n Breiten raum nehmen in den Pacta na-
turgemäß die regelungen hinsichtlich 
kurlands ein: wichtig zunächst: kettler 
soll nach dem vorbilde des herzogtums 
Preußen herzog von kurland und sem-
gallen und damit lehnsmann des königs 
von Polen werden. in den Pacta wird an 
zahlreichen stellen Bezug genommen auf 
das Beispiel Preußen und auf die rege-
lungen mit königsberg, die so oder so 
ähnlich auf kurland übertragen werden 
sollen. kurland wurde wie Polen, stärker 
aber als Preußen, eine adelsrepublik mit 
fürstlicher spitze.

n weitere regelungen betreffen die stellung 
der Juden, das münzregal, den Grenzver-
lauf in der Düna und anderes mehr.

Besondere Bedeutung haben das Privi
legium sigismundi augusti und die Pacta 
Subiectionis für die gesamte baltische Ge-
schichte, aber auch für die ständegeschichte 
ganz europas erlangt, weil könig sigismund 
august in beiden urkunden dem livländi-
schen adel und den kurländern besondere 
rechte zusicherte, die späterhin vielzitier-
ten Privilegien, die bis weit ins 19. Jh. eine 
wichtige rolle in den politischen auseinan-
dersetzungen spielten:
1. Garantie des evangelisch-lutherischen 

Glaubens,
2.  Garantie der deutschen amtssprache,
3.  Garantie der selbstverwaltung („deutsche 

Obrigkeit”, „deutsches recht”), 
4. kodifizierung des (livländischen) land-

rechts, 

5. Zusicherung des indigenats (Ämterüber-
nahme und Gütererwerb in livland und 
kurland nur durch einheimische, die von 
deutscher Nation und muttersprache sein 
sollen).  

in diesen Zusicherungen der krone Polen-
litauen sah der adel in livland und kurland 
gleichsam seine „magna Charta”, um deren 
Bestätigung es bei nachfolgenden herrscher-
wechseln stets ging. 

Die unterschiedlichen interessen beider 
vertragsparteien lassen sich wie folgt heraus-
stellen:
1.  Die interessenlage der livländer ist ein-

deutig: Große teile ihres territoriums wa-
ren in russischer hand. man wollte das 
weitere vorrücken der russen stoppen 
und diese, wenn möglich, zurückdrän-
gen. außerdem waren der Orden und die 
Bistümer zusammengebrochen, und es 
musste eine neue Grundlage für die le-
gitimität der herrschaft im restordensge-
biet gefunden werden.

2. Die interessenlage des königs von Polen 
und Großfürsten von litauen ist dagegen 
komplexer: Da waren einmal die seit al-
ters her bestehenden Beziehungen und 
interessen speziell litauens Düna-ab-
wärts nach livland und vor allem nach 
riga und von schamaiten nach Baus-
ke und kurland. Diese waren teils wirt-
schaftlicher, teils militärischer Natur im 
hinblick auf territoriale vorteile. Da war 
zum anderen die große auseinanderset-
zung zwischen Polen-litauen und dem 
Großfürstentum moskau, also mit russ-
land. 1561 bestand für Polen-litauen die 
Chance, ins Baltikum auszugreifen, um 
so die strategische ausgangslage gegen-
über moskau zu verbessern und die wirt-
schaftlichen und anderen ressourcen der 
baltischen region für die auseinanderset-
zung mit moskau zu nutzen. 
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3. Erreichtes und Nichterreichtes: 
Möglichkeiten und Grenzen der 
weiteren Entwicklung

aus dem inhalt der Pacta und aus der po-
litischen Gesamtlage jener Jahre ergibt sich 
eine reihe von Fragestellungen/Problemstel-
lungen:
1. kettler hatte wilhelm von Fürstenberg  

(† 1568), seinen vorgänger als Ordens-
meister, bekämpft und 1559 aus dem 
amt vertrieben. er verfolgte den Plan, 
nach preußischem vorbild auch den liv-
ländischen Zweig des Deutschen Ordens 
zu säkularisieren und als polnisches le-
hen zu nehmen und eine eigene Dynastie 
zu gründen wie albrecht in königsberg. 
anders konnte sich kettler die weiter-
existenz des politischen Gebildes livland 
nicht vorstellen, jedenfalls nicht weiter als 
Ordensland.

2. Die ereignisse des livländischen krieges 
iwans des schrecklichen und seiner mili-
tärischen erfolge erzwangen ein rasches 
handeln und verschlechterten die ver-
handlungsposition der livländer gegen-
über dem könig von Polen: kettler, den 
resten des Ordens und den ständen blieb 
nicht viel Zeit.

3. was kettler vielleicht nicht im voraus ein-
kalkulieren, jedenfalls nicht verhindern 
konnte, war, dass sich teile der alt-liv-
ländischen konföderation anderen Groß-
mächten anschlossen: die estländer mit 
reval den schweden, die Bistümer kur-
land und Ösel-wiek den Dänen. 

4. so konnte kettler seine Pläne in wilna 
nur teilweise und dann nur mit großen 
abstrichen verfolgen und erreichen: Die 
sache mit der erhebung zum herzog in 
polnischer lehnsabhängigkeit gelang 
zwar, aber nur mit dem restordensgebiet 
in kurland und semgallen. was zunächst 
schwedisch und dänisch geworden war, 
blieb erst einmal außen vor. und die 
mächtige handelsstadt riga blieb für 
sich und konnte ihre selbständigkeit bis 

1582 bewahren. Für den rest, livland 
im späteren sinne, erhielt kettler immer-
hin das amt eines polnisch-litauischen 
statthalters mit der residenz im alten 
Ordensschloss riga. Freilich dauerte das 
nur einige Jahre, bis der könig seinen li-
tauischen Gefolgsmann Jan Chodkiewicz 
zum statthalter einsetzte.

5. erst jetzt musste kettler auch politisch 
unmissverständlich klar werden, dass 
seine versuche, das Gebiet alt-livlands 
unter seiner regie irgendwie zusammen-
zuhalten, gescheitert waren. erst jetzt 
war er wirklich auf kurland und sem-
gallen allein zurückgeworfen, auch wenn 
die intitulatio der herzöge bis zum ende 
1795 scheinbar den Bezug auf das ganze 
alte livland lebendig hielt: Herzog in Liv
land zu kurland und semgallen. in die 
nun bestehenden Gegebenheiten musste 
sich kettler erst einfinden. und da gab 
es wahrlich viele Probleme in kurland, in 
diesem „politischen Gebilde von höchster 
eigenart”, wie es reinhard wittram ge-
nannt hat.8 Nach dem verlust der resi-
denz im Ordensschloss riga hatte kettler 
zunächst nicht einmal eine hauptstadt 
für sein herzogtum. er residierte kurz in 
selburg, dann in Goldingen und verlegte 
seine residenz erst Jahre später endgül-
tig nach mitau, der stadt, die im lang-
gestreckten territorium des herzogtums 
zwischen windau und Dünaburg einiger-
maßen zentral lag. 

6. kettlers Problem im hinblick auf sein 
herzogtum war nicht nur die Frage der 
künftigen residenz: als viel gravierender 
erwies sich die tatsache, dass der terri-
toriale umfang des neuen herzogtums 
noch nicht klar war. Da waren einmal die 
noch strittigen Grenzen kurlands nach 
litauen hin, und da war das vielfach zer-
rissene staatsgebiet. Der könig von Polen 
versprach zwar, sich zugunsten des neu-
en herzogs um alles zu kümmern. aber 
mit ausnahme der Festlegung der Grenze 
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nach litauen hin blieb es in allen Fragen 
bei leeren versprechungen. Zwei Proble-
me spielten eine besondere rolle: Das 
amt Grobin mit dem damals noch kleinen 
Fischerort libau, das unstrittig zu kur-
land gehörte, war seit 1560 dem herzog 
albrecht in königsberg verpfändet. Der 
könig versprach, Grobin auszulösen und 
dem neuen herzog kettler zu übergeben. 
Das geschah allerdings nicht. Grobin ge-
langte erst 1609 durch eheschließung an 
das kurländische herzogshaus. Noch viel 
schwieriger gestaltete sich das Problem 
des alten kurländischen Bistumslandes, 
des stiftes Pilten, das ja 1561 zunächst 
dänisch geworden war (an der spitze mit 
magnus von holstein) und durch das kur-
land in ganz besonderer weise zerrissen 
wurde. Der könig von Polen versprach, 
auch dieses Problem zugunsten kettlers 
zu lösen, doch erfolgte lange nichts. erst 
als sich 1585 politisch die möglichkeit 
ergab, das stift Pilten von Dänemark zu 
kaufen, brachte königsberg, nicht war-
schau, die nötigen Geldsummen auf, doch 
behielt königsberg dafür Pilten erst ein-
mal als Pfandbesitz. Nach vielem hin und 
her wurde das stift Pilten 1717 direktes 
lehen der krone Polen, also nicht mit 
dem herzogtum vereinigt.9 Das geschah 
endgültig erst nach 1795, also schon zur 
russischen Zeit, als es kein herzogtum 
mehr gab.

7. und es gab noch ein Problem, dessen Bri-
sanz sich vor allem nach Gotthard kett-
lers tod unter seinen Nachfolgern zeigen 
sollte: Polen-litauen hatte durch die ent-
sprechenden regelungen der Pacta Su
biectionis viele möglichkeiten, in die in-
neren verhältnisse kurlands einzugreifen, 
insbesondere in die sich bald häufenden 
konflikte zwischen herzoglicher macht 
und adelsinteressen. Da es in kurland 
anders als in livland eine einheimische 
zentrale macht (den herzog) gab, musste 
das hier zu besonderen konflikten führen.

8. Zu kettlers politischen Plänen gehörte 
schon beim sturz Fürstenbergs 1559 die 
Bildung einer eigenen Dynastie. Durch 
vermittlung herzog albrechts in kö-
nigsberg und des königs von Polen kam 
1566 eine heirat mit anna von meck-
lenburg zustande. anfängliche Probleme 
ergaben sich aus der tatsache, dass das 
haus mecklenburg von fürstlichem ran-
ge war, die Familie kettler aber (noch) 
nicht. trotzdem gelang es nach zähen 
verhandlungen, die heirat und damit die 
Dynastiebildung unter Dach und Fach zu 
bringen.

9. kettler schuf nicht nur neue staatliche 
strukturen (immer orientiert am preu-
ßischen vorbild), er legte auch die Grund-
lagen für die Neuordnung des kirchenwe-
sens: Durch eine neue kirchenordnung 
(1570) schuf er die äußere und innere 
verfassung der kurländischen kirche. 

Noch immer gilt das zusammenfassende 
urteil reinhard wittrams über kettler und 
kurland: „…dieses aus kompromissen her-
vorgegangene politische restgebilde erhielt 
durch seine [kettlers] ersten dauerhaften ein-
richtungen, seine erste staatliche Form. Die 
Grundlagen für den hof- und staatshaushalt 
bot der große landbesitz des Ordens, der 
in kurland besonders umfangreich gewesen 
war und aus dem der herzog ein Dominium 
schuf, das zwei Fünftel von kurland umfass-
te”.10 Dieses bot kettler und allen seinen 
Nachfolgern bis zu herzog Peter eine hervor-
ragende Grundlage, ihre Politik recht erfolg-
reich zu betreiben, auch wenn der adel oft 
nicht mitzog. 

Die von kettler errichteten staatlichen 
und kirchlichen strukturen erwiesen sich als 
lebensfähig und damit dauerhaft. sie hatten 
trotz aller späterer Probleme und Gefährdun-
gen Bestand. so lässt sich feststellen, dass 
kettler auf der Grundlage der Pacta Subiec
tionis und unter den obwaltenden politischen 
umständen einen lebensfähigen staat ge-
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schaffen hatte, der trotz seiner vielfach fra-
gilen konstruktion in der „großen Politik” der 
europäischen mächte mitreden konnte, ob 
wir nun an herzog Jakob, seine merkantilis-
tische Politik und seine kolonialpläne denken 
oder an die beiden herzöge aus dem hause 
Biron, ihre prächtigen Barockschlösser und 
ihre academia Petrina, womit wir zum Ort 
unserer konferenz zurückgekehrt sind. 

Anmerkungen
1 Dieser Beitrag geht auf den vortrag zurück, den 

der verf. am 13. sept. 2011 in mitau/Jelgava 
im rahmen des homburger Gesprächs 2011 
der m.C.a. Böckler-mare Balticum-stiftung im 
Ģederts-eliass-museum gehalten hat, dessen 
Gebäude einst die academia Petrina beherberg-
te. Das thema lautete: „450 jahre Herzogtum 
kurland und semgallen. konferenz anlässlich 
des 450jährigen Gründungsjubiläums des her-
zogtums kurland und semgallen”. Der vortrags-
stil wurde in dieser Druckfassung nur teilweise 
verändert.

2 vgl. die neueste wissenschaftliche edition 
(lateinischer Originaltext u. deutsche Über-
setzung) in: erwin Oberländer, volker keller 
(hrsg.): kurland. vom polnisch-litauischen 
lehnsherzogtum zur russischen Provinz. Doku-
mente zur verfassungsgeschichte 1561–1795. 
Paderborn u.a. 2008, s. 54–71. Der deut-
schen Übersetzung in dieser edition folgen 
auch die Zitate in vorliegendem Beitrag. s. 54 
der edition: hinweise auf frühere editionen 
in: Privilegia et Jura Praecipua Ducatus Cur-
landiae et semgalliae, cum suo indice, varsa-
viae 1736 (1. aufl. 1719), s. 2–10; matthias 
Dogiel: Codex diplomaticus regni Poloniae et 
magni ducatus lituaniae, tom v. vilnae 1759,  
s. 238–243 (Der verf. dankt der herzog-au-
gust-Bibliothek in wolfenbüttel für eine kopie 
des dort abgedruckten textes der Pacta); Chris-
toph George von Ziegenhorn: staats recht der 
herzogthümer Curland und semgallen. königs-
berg 1772, Beilagen Nr. 50, s. 51–56; hein-
rich ludwig Birkel (hrsg. u. Übers.): Formula 
regiminis […], Pacta subjectionis […]. mitau 
1807. auf folgende neuere studien sei in aus-
wahl hingewiesen: sebastian Plüer: Gotthard 
kettler, letzter Ordensmeister in livland und 
erster herzog von kurland — eine umstrittene 
Persönlichkeit in der Geschichtsschreibung. 
in: erwin Oberländer (hrsg.): Das herzogtum  

kurland 1561–1795. verfassung, wirt-
schaft, Gesellschaft, Bd. 2. lüneburg 2001,  
s. 11–53; Jürgen heyde: Die livlandpolitik 
der polnisch-litauischen adelsrepublik. in: Jörg 
hackmann, robert schweizer (hrsg.): Nord-
osteuropa als Geschichtsregion. Beiträge des 
iii. internationalen symposiums zur deutschen 
kultur und Geschichte im europäischen Nord-
osten vom 20.-22. september 2001 in tallinn 
(estland). helsinki/lübeck 2006, s. 333–342; 
Peter wörster: vasallen — adel — ritterschaf-
ten: Beobachtungen zur entstehung des bal-
tischen herrenstandes und seiner Geschichte 
vom 13. bis 17. Jahrhundert. in: ilse von zur 
mühlen (hrsg.): Glanz und elend. mythos und 
wirklichkeit der herrenhäuser im Baltikum. 
hrsg. i. a. d. Carl-schirren-Gesellschaft e.v. u. 
d. Ostpreußischen landesmuseums lüneburg. 
lindenberg 2012, s. 10–15.

3 Die urkunde gehört zum Depositum des verban-
des der Baltischen ritterschaften in der Dshi, 
konkret zum Bestand kurländische ritterschaft, 
der der verf. für die freundlicherweise erteilte 
Benutzungsgenehmigung zu Dank verpflichtet 
ist. mit freundlicher Genehmigung der kurlän-
dischen ritterschaft konnte nach dem vortrag 
eine kopie der Pacta Subiectionis an Frau 
Gita Grase, die Direktorin des Ģederts-eliass-
museums, zur Präsentation in diesem museum 
als Geschenk des herder-instituts überreicht 
werden (vgl. herder-aktuell. informationen aus 
dem herder-institut in marburg 32/33 (2011), 
s. 22f.).

4 Birkel (hrsg.): Formula (wie anm. 2) berich-
tet, dass er für seine edition 1807 noch das 
exemplar der urkunde „im archive der hiesigen 
Gouvernements-regierung” (d.h. in mitau) be-
nutzt habe; sie muss also erst danach an andere 
stelle gelangt sein.

5 Bis 2006 im hessischen staatsarchiv marburg, 
seitdem in der Dokumentensammlung herder-
institut (Dshi).

6 Die tiefe enttäuschung darüber wird in der „voll-
macht des liefländischen adels” für Gotthard 
kettler für die verhandlungen mit dem könig 
von Polen, formuliert am 12. september 1561 
in riga, eindrucksvoll geschildert (vgl. Ziegen-
horn: staats recht (wie anm. 2), Beilagen 49, 
s. 49–51, hier s. 49).

7 vgl. ebd., Beilagen Nr. 48, s. 46–49, hier 
s. 48.

8 reinhard wittram: Baltische Geschichte. Die 
Ostseelande livland, estland, kurland 1180-
1918. Grundzüge und Durchblicke. Darmstadt 
1973, s. 108.
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9 vgl. Bogusław Dybaś: Na obrzeżach rzeczypos-
politej. sejmik piltyński w latach 1617–1717 
[an der Peripherie der polnisch-litauischen 

adelsrepublik. Der Piltener landtag in den Jah-
ren 1617–1717]. toruń 2004.

10 wittram: Baltische Geschichte (wie anm. 8), 
s. 109.

PACTA SUBIECTIONIS kā kUrZEMES HErcOGISTES DIBINāŠANAS 
DOkUMENTS

Pēters Versters

kopsavilkums

Atslēgas vārdi: Livonijas karš, kurzemes–Zemgales hercogiste, Gothards ketlers, 
sigismunds ii augusts, Pacta subiectionis, Privilegium sigismundi augusti

mūsdienās mārburgas herdera institūta arhīvā uzglabātie Pacta Subiectionis uzskatāms par 
kurzemes–Zemgales hercogistes dibināšanas centrālo liecību. Šis 1561. g. 28. novembrī viļņā 
noslēgtais līgums dokumentē ne vien konkrētos livonijas Ordeņa pēdējā mestra Gotharda ket-
lera pakļaušanās nosacījumus Polijas–lietuvas karalim sigismundam ii augustam, bet arī ve-
selu virkni 16. gs. vidū izveidojušos iekšpolitisko un ārpolitisko apstākļu. raugoties no tiesību 
vēstures viedokļa, līgums precīzi atspoguļo samezglotās varas struktūras un dažādu politisko 
spēlētāju, galvenokārt Ordeņvalsts mestra, dižciltības un garīdzniecības attiecības livonijas 
beigu posmā, kā arī jaunizveidotās hercoga institūcijas tiesisko atkarību no Polijas–lietuvas 
valdniekiem un seima. Par paraugu bieži vien ņemot pirms ceturtdaļgadsimta sekularizētās 
un par Polijas–lietuvas lēni kļuvušās Prūsijas piemēru, Pacta Subiectionis paragrāfos rakstiski 
fiksēti sava veida konstitutīvie regulējumi dažādām hercogistes dzīves sfērām: lēmēj- un iz-
pildvarai, Baznīcas satversmei un iepriekšējo tiesību neaizskaramībai. Šiem regulējumiem bija 
lemts būtiski ietekmēt kurzemes un Zemgales likteni vairāk nekā divu gadsimtu garumā, līdz 
pat hercogistes iekļaušanai krievijas impērijā 1795. g. vienlaikus Pacta Subiectionis kalpo 
kā autentisks uzziņas avots par grūtībām atsevišķu nodomu realizēšanā un abu līguma pušu 
daļēji nepiepildītajām vēlmēm, piem., par Gotharda ketlera nespēju saglabāt visas livonijas 
teritoriālo vienotību vai neskaidro jautājumu par jaunās hercogistes robežām un galvaspilsētu, 
kā arī jau agrīnajiem konfliktu iedīgļiem hercoga un dižciltīgo attiecībās. 
līdztekus Pacta Subiectionis, kuru regulējumi attiecās vienīgi uz kurzemes–Zemgales herco-
gistes teritoriju, rakstā konspektīvi aplūkota arī 1561. g. parakstītās t.s. Privilegium sigismun
di Augusti vēsture, kura kā arguments vācbaltu tiesību leģitimācijai saglabāja fundamentālu 
nozīmi visa Baltijas reģiona mērogā līdz pat 19. gs. beigām.


